
__________________________ ________________, den _________ 
 (Ort, Datum) 
__________________________ __________________________ 
 (Telefon) 
__________________________ 
(Name, Anschrift) 
 
 
 
 

Gemeindeverwaltungsverband 
Donau-Heuberg 
Gutachterausschuss 
-Rathaus- 
78567 Fridingen a.D. 

 
 
Antrag auf Wertgutachten für das Gebäude __________________________ 
 
in __________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für das obige Gebäude beantrage ich ein Wertgutachten. Das Gutachten soll zu folgendem  
 
Stichtag erstellt werden:  __________________________ 
 
Zweck der Wertermittlung ist: __________________________ 
 
Ich bin Antragsberechtigt als: __________________________ 
 
Bitte beachten Sie bei der Wertermittlung auch folgende besonderen Verhältnisse/zusätz- 
liche Anlagen usw.: 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Von der Auskunfts- und Vorlagepflicht gemäß § 197 Baugesetzbuch nehme ich Kenntnis. Ich bin damit 
einverstanden, daß zur Erstellung des Gutachtens von der Geschäftsstelle weitere Erhebungen aus den 
Bauakten, bei der Planungsbehörde, der Gebäudebrandversicherung, dem Liegenschaftskataster, dem 
Grundbuch, beim Tiefbauamt, beim Steueramt, bei der Stadt-/ Gemeindeverwaltung und bei sonstigen 
Stellen gemacht werden. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird ausdrücklich ermächtigt, 
die notwendigen Unterlagen bei den o.g. Stellen einzusehen bzw. anzufordern. Es ist mir bekannt, daß 
Gebühren nach der betreffenden gültigen Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes  
Donau-Heuberg anfallen. Der Besichtigung des Grundstücks und den weiteren zur Wertermittlung 
beantragten Objekten, Grundstücken, usw. stimme ich ausdrücklich zu. Bitte kommen Sie  
wegen eines Besprechungstermins rechtzeitig auf mich zu. Das Gutachten sollte ich bis  
spätestens __________ vorliegen haben (Dauer in der Regel: mind. 4 Wochen).  
Davon benötige ich __________ Fertigungen (Wird keine Anzahl angegeben, erhalten Sie nur 1 Fertigung). 
Des Weiteren ist mir bekannt, daß die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses weitere Unterlagen 
ggfs. gegen Auslagenersatz anfordern kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
______________________ 
(Unterschrift) 



M E R K B L A T T für Antragsteller und Eigentümer 
 
über den Ablauf einer Ermittlung des Verkehrswerts (Gutachten) von bebauten und unbebauten 
Grundstücken, Rechten an Grundstücken, sowie die Höhe der Entschädigung für Rechtsverluste, 
anderen Vermögensnachteilen o.ä. 
 
Antragstellung: 
Gegenstand der Wertermittlung kann das Grundstücksteil einschließlich seiner Bestandteile wie Gebäude, 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen, sowie das Zubehör sein (§ 2 WertV'88).Der Gutachterausschuß ist nach 
dem Baugesetzbuch (§§ 192 ff. BauGB) und nach dem Landesgesetz für die freiwillige Gerichtsbarkeit (§§ 44 und 
45 LFGG) für die eingangs genannten Aufgaben allgemein zuständig. 
Der Antrag wird von Privaten auf dem von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erhältlichen 
Antragsformular gestellt oder von sonstigen berechtigten Stellen unter Angabe der Antragsberechtigung und den 
sonstigen nachstehenden Angaben. Die darin erfragten Angaben sollten sorgfältig eingetragen werden. Soweit 
Nießbrauchs- und Wohnungsrechte bestehen, sind unbedingt das Geburtsdatum des oder der Berechtigten und 
weitere aus diesen Rechten resultierende Bedingungen bzw. deren monatlicher oder jährlicher Wert (soweit 
bekannt) in EUR anzugeben. 
Bei privatrechtlichen Vereinbarungen bitte die entsprechenden Unterlagen beilegen. 
Auf andere Rechte oder Belastungen (z.B. Baulast), sowie auf Altlasten oder sonstige Bodenverunreinigungen 
sollte im Antragsformular hingewiesen werden. 
Bei der Ermittlung des Wertes von Erbbaurechten benötigt der Gutachterausschuß den Erbbaurechtsvertrag sowie 
die Erbbauzinsen am Wertermittlungsstichtag. 
Als Nachweis der Antragsberechtigung und wegen der zu berücksichtigenden Einträge in Abteilung I und II des 
Grundbuchs (Rechte und Belastungen) dient der beizulegende aktuelle und unbeglaubigte Grundbuchauszug. 
Dieser ist beim für die Gemarkung zuständigen Grundbuchamt erhältlich. 
Es wird gebeten, zur Bearbeitung der Gutachten weitere Unterlagen wie Vollmachten, Erbscheine und Verträge 
sowie vorhandene Planunterlagen mit vorzulegen. 
Alle diese privaten Aktenstücke werden zusammen mit dem erstellten Gutachten zurückgegeben. 
 
Wichtig ist auch die Angabe des Wertermittlungsstichtags und die gewünschte Anzahl der Ausfertigungen 
des Gutachtens. 
 
Als Wertermittlungsstichtag gilt der Zeitpunkt auf den sich die Wertermittlung beziehen soll (z.B. bei 
Nachlaßregelungen der Todestag des Erblassers oder das Datum der Auseinandersetzung). 
 
Gutachten: 
Aufgabe der Geschäftsstelle ist es, für den Gutachterausschuß die erforderlichen Unterlagen zu beschaffen. Hierzu 
gehört die Ermittlung des umbauten Raumes bzw. die Wohnflächenberechnung. Dazu ist es notwendig, daß vor 
dem Besichtigungstermin durch den Gutachterausschuß von Bediensteten der Geschäftsstelle eine örtliche 
Bestandsaufnahme mit dem Vergleich der Bauakten erfolgt. Zu diesem Zweck werden die Beteiligten gebeten, den 
Beauftragten Zutritt zu dem Grundstück und zu allen Räumen zu ermöglichen und ihnen die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. Von dem Besichtigungstermin durch den Gutachterausschuß werden die Antragsteller und 
Eigentümer schriftlich benachrichtigt. Diese werden gebeten, ihrerseits dafür zu sorgen, daß den Mitgliedern des 
Ausschusses ebenfalls der Zutritt zu allen Räumen möglich ist. Weiter wird darum gebeten, bei vermieteten 
Objekten die Miethöhe mitzuteilen. Die Besichtigung erfolgt im Beisein der Eigentümer; die Beratung danach ist 
nicht-öffentlich. 
Der Zutritt zu Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und Räumen kann verweigert werden, ebenso wie Auskünfte 
über evtl. Miethöhen der zu schätzenden Objekte. Falls kein Widerspruch erfolgt, werden die Mieter ggfs. um Zutritt 
und Auskunft zur Miethöhe ersucht. 
Das erstellte Gutachten wird nach Fertigstellung dem Antragsteller mit dem Gebührenbescheid übersandt. 
Die Gebühren werden aufgrund der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Donau-Heuberg über die 
Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuß in der jeweils gültigen 
Fassung erhoben. 
Gemäß §§ 193 Abs. 5 BauGB erhält der Eigentümer eines Grundstücks, soweit er nicht gleichzeitig der 
Antragsteller ist, eine Abschrift des Gutachtens. Bei Antragstellung durch eine andere berechtigte Stelle erhält 
diese eine Mehrfertigung zur Weiterleitung an den/die Eigentümer. 
Bei Bedarf können Berechnungen des umbauten Raumes, der Wohn- und Nutzflächenberechnungen oder weitere 
Pläne gegen Gebühr nachgereicht werden. 
 
Auskunft erteilt: 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Rathaus Fridingen 
Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg, Kirchplatz 2, 78567 Fridingen a.D. 
Tel. 07463/ 837-21; Fax: 07463/ 83750, E-Mail: info@donau-heuberg.de 
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